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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.2001

Norm

ABGB §1415

ZPO §43 Abs2

Rechtssatz

Der Schuldner einer Geldleistung darf nicht die Möglichkeit haben, durch Teilzahlungen das Prozesskostenrisiko zu

Lasten des Klägers zu verschieben. Bei der Beurteilung, ob eine Überklagung vorliegt (§ 43 Abs.2 ZPO) ist daher auch

unter Außerachtlassung einer vor Prozesserteilung geleisteten Teilzahlung das gesamte ursprünglich erhobene

Begehren dem ersiegten Anspruch gegenüber zu stellen.
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